
Preisblatt Stromrücklieferung 2026 (exkl. MWST)

Das Elektrizitätswerk Mellingen (EWM) vergütet die ins Netz eingespeiste elektrische Energie aus Energieerzeugungsanlagen (EEA), 
die nicht vom Einspeisevergütungssystem (KEV) profitieren und nach dem 1. Januar 2006 in Betrieb genommen, wesentlich 
erweitert oder erneuert wurden.

Die Rückliefervergütung basiert auf dem quartalsweise publizierten Referenzmarktpreis des Bundesamts für Energie (BFE) gemäss 
Art. 15 EnFV. Die Publikation erfolgt jeweils im Folgequartal. Die Vergütung gilt für Anlagen mit einer Leistung von maximal 3 MW 
oder einer jährlichen Rückspeisung, abzüglich Eigenverbrauch, von maximal 5000 MWh. 

Energie

Rücklieferung

RL7

Q1 (Publikation April 2026)

Q2 (Publikation Juli 2026)

Q3 (Publikation Oktober 2026)

Q4 (Publikation Januar 2027)

Vergütung gemäss  
Referenzmarktpreis (Rp./kWh)

Erläuterungen und weitere  
Bestimmungen
Herkunftsnachweise (HKN)

Auf Wunsch übernimmt EWM Herkunftsnach-
weise (HKN) von Photovoltaikanlagen bis 30 kW 
und vergütet diese mit 2.00 Rp./kWh.  

Voraussetzung:
•	 Vergütung nur in Kombination mit einer 

Rücklieferung gemäss Art. 15 EnG
•	 Anlage bei Pronovo registriert und HKN 

werden übertragen (Anlagen unter 2 kW 
nicht HKN-berechtigt)

•	 Kein Batteriespeicher oder bidirektionales 
Energiesystem mit Netzbezug (Ausnahme: 
Speicher wird ausschliesslich durch die PV-
Anlage geladen)

Ein- und Austritt

Ein Ausstieg aus der Rücklieferung ist mit 
einer Frist von 30 Tagen auf Quartalsende 
möglich. Die Wiederaufnahme ist eben-
falls zum Quartalsbeginn möglich und muss 
schriftlich erfolgen an: info@regionalwerke.ch

Messung

Für Anlagen mit einer Leistung über 30 kW ist 
gesetzlich eine Produktionsmessung erforder-
lich. Auch bei Anlagen unterhalb dieser Grenze 
kann der Netzbetreiber eine Produktionsmes-
sung verlangen, sofern dies für Abrechnung, 
Netzstabilität oder Förderbedingungen not-
wendig ist.

Messkosten
Ist für die Energieerzeugungsanlage eine sepa-
rate Produktionsmessung erforderlich, fallen 
zusätzliche Messkosten an. Diese richten sich 
nach dem eingesetzten Messgerätetyp, der 
von der technischen Ausführung der Installa-
tion abhängt, und betragen:
•	 Direktmessung Niederspannung (DM7): 

5.00 CHF/Monat
•	 Wandlermessung Niederspannung (WM7): 

12.00 CHF/Monat

Preise & Gültigkeit

Die Preise sind gültig ab 1. Januar 2026 und 
ersetzen die bisher gültigen Preise. Preisanpas-
sungen aufgrund von gesetzlichen Änderun-
gen, Entscheiden der eidgenössischen Elekt-
rizitätskommission ElCom, Änderungen von 
Steuern und Abgaben bleiben vorbehalten. Bei 
nicht mehrwertsteuerpflichtigen Produzenten 
wird die Vergütung exkl. MWST abgerechnet.

Besondere Bestimmungen
Das Rechtsverhältnis zwischen Kunde und 
EWM beruht auf dem vorliegenden Preisblatt, 
dem Reglement des Elektrizitätswerkes sowie 
dem Finanzierungsreglement des Elektrizitäts-
werkes. Sämtliche Unterlagen sind auf 
mellingen.ch publiziert.

Mellingen, 25. August 2025
Der Gemeinderat

Falls der Marktpreis unter die gesetzlich 
festgelegte Mindestvergütung fällt, wird 
automatisch die folgende Mindestvergütung 
angewendet:
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Gemeinde Mellingen
p. Adr. Regionalwerke AG Baden · Haselstrasse 15 · 5401 Baden · 056 200 22 22 · mellingen.ch

Anlagengrösse Mindestvergütung 
(Rp./kWh)

bis 30 kW 6.00

ab 30 - 150 kW 
(ohne Eigenverbrauch)

6.20

ab 30 - 150 kW 
(mit Eigenverbrauch)

30 kW x 6.00 Rp./kWh 
Anlagenleistung in kW 


